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Beton nach ON 4710-1 Frei Baustelle

(Bez.Murau, Tallagen)

€/m³ 113,00          

€/m³ 117,00          

€/m³ 120,00          

€/m³ 123,00          

€/m³ 127,00          

€/m³ 130,00          

Filterbeton 16 - 32 €/m³ 113,00          

3,50          -     

5,50          4,50 -         

7,00          10,00 -         

9,00          17,00 F 45 -         

12,00        F 52 4,00 

14,50        F 59 5,00 

B6 C₃A - frei 31,00        9,00 F 66 8,00 

17,00        CEM II 42,5 R C₃A-frei 20,00 F 73 10,00 

5,50          

Transportbetonpreisliste 2026

GK 22

C 1-3

Zusätzliche Eigenschaften (B8-B11, RS, BL, A1,5, SCC) auf Anfrage

GK 16

F 38

B7

SB

XC2

B1

B2

B3

B4

B5

GK   8

GK   4

Zement

CEM II 52,5 N

Beton - Aufzahlungen ( € / m³ )

Basis: C25/30 Größtkorn Konsistenz

  C 8/10

  C 12/15

  C 16/20

GK22      F45

GK22      F45

GK22      F45

GK22      F45

GK22      F45

GK22      F45

  C 20/25

  C 25/30

  C 30/37

  C 0

X0

X0

XC1

XC1

XC1

B1



Fahrmischerpumpe 24m - An- und Abfahrtspauschale incl. 5m³ pumpen: 190,00          

15,00            

440,00          

15,00            

18,00            

50,00            

70,00            

2,10              

2,80              

55,00            

40,00            

0,25              

5,00              

5,50              

6,00              

25,00            

9,00              

Überstundenzuschlag vor 6:00 Uhr, ab 16:30 Uhr, Samstags bis 13:00 Uhr €/m³ 9,00              

18,00            

9,00              

3,00              

65,00            

50,00            

60,00            

200,00          

150,00          

95,00            

50,00            

50,00            

80,00            

1,00              

Bergfahrt €/m³ 14,00            

Turracher Höhe €/m³ 14,00 

Lungau (Bez. Tamsweg außer Obertauern) €/m³ 35,00 

Obertauern, Hohentauern, Pusterwald, Bretstein €/m³ 40,00 

Entfernungszuschlag

Laborant – Fahr- und Arbeitszeit

Laborwagen – Kilometerberechnung

€ / Serie

€/Std

€/km

Würfelprüfung im Werk

€ / Serie

PA

€ / Prüfung

€ / Prüfung

€ / Serie

€/m³

Probewürfelherstellung im Werk (ohne Attestkosten)

Beistellung eines Rüttlers

Auflegen von Schneeketten je Fahrzeug

Entsorgung von übriggebliebenem Restbeton

Betonpumpe auswaschen im Werk (wenn auf Bst. nicht möglich)

Frischbetonprüfung auf der Baustelle (ohne Fahr- und Stehzeit)

Frischbetonprüfung im Werk

Probewürfelherstellung auf Baustelle (ohne Fahrzeit und Attestkosten)

Mindermengenzuschlag unter 7,0m³ Liefermenge

Abholvergütung ab Werk

€/Fehl-m³

€/m³

Überstundenzuschlag ab 20:00 Uhr und Samstags ab 13:00 Uhr

Winterzuschlag von 1. November bis 31. März:

€/kg

€/kg

€/m³

€/m³

€/m³

€/m³

€/m³

€/Fzg

Aufzahlung für Mehrzement

Aufzahlung für Zugabe von Fließmittel

Aufzahlung für Zugabe von Verzögerer   bis 5 Stunden

Aufzahlung für Zugabe von Verzögerer über 5 Stunden

€/m³

je Schlauch à 5m

Zusatzleistungen

Aufzahlung für Beigabe von Stahlfasern (20kg/m³)

Aufzahlung für Beigabe von Kunststofffasern

Entladung mit Förderband

Verlängerung der Pumpleitung:

Umstellen der Betonpumpe / Pumi auf der Baustelle:

Verlängerte Entladezeit für Mischwagen ( 30 min frei je Fahrzeug)

€/Stk

€/min

€/min

€/m³

€/m³

Verlängerte Stehzeit für Betonpumpe oder Pumi

(Mindesteinbauleistung: 20m³ je Stunde)

Beton pumpen je weiterem m³

Autobetonpumpe 37m - Anfahrtspauschale inkl. 20m³ pumpen

Pumpkosten je m³

PA

€/m³

PA

€/m³

Betonpumpen und Förderbänder



Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen !

Gültig bis auf Widerruf

Für eine fachgerechte Nachbehandlung gem. ÖN 4710-1 NAD Tab. 14 sorgt in jedem Fall der Verwender.

Die Preise verstehen sich ohne MwSt.  Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Der Auftragnehmer sorgt für eine uneingeschränkte Zufahrt unserer Fahrzeuge, Beistellung geeigneten

Hilfspersonales und allfällige behördliche Genehmigungen. Etwaige Verschmutzungen der Zufahrtsstraßen, 

von Fahrzeugen oder Gebäuden sind vom Auftraggeber auf dessen Kosten zu beseitigen. Die Betonerzeugung, 

Transport Pump- und Zusatzleistungen werden nur als Einheit erbracht. Stillstandskosten des Auftraggebers 

aufgrund nicht zeitgerecht erfolgter Lieferungen können uns gegenüber nicht geltend gemacht werden. 

Bitte beachten!


